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A. Allgemeines 

 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
 

Der 

FACHVERBAND ZIEGELINDUSTRIE SÜDWEST E.V. 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 
 

beauftragte uns am 21. Juni 2024 mündlich, die Kassen- und Rechnungsführung 

für das Geschäftsjahr 2024 zu prüfen. Über das Ergebnis dieser Prüfung war Bericht zu 

erstatten. Die Prüfung wurde im November 2024 sowie in der Zeit vom 11.02.2025 bis 

12.05.2025 im Rahmen der Gesamtprüfung der Industrieverbände und der Treuhand-

verwaltung der Bürogemeinschaft der Unternehmerverbände am Sitz der Verbände in 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 (Industriehaus), durchgeführt. 
 

Für die Durchführung der Prüfung gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Stand 01.01.2024 (Anlage). 
 

 

 

II. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 
 

Die rechtlichen Verhältnisse sind unverändert. Auf den Bericht 1974 wird verwiesen.  

Geschäftsführer ist 

 

  Herr Philipp Rosenberg. 
 

Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung fand am 10. Dezember 2024 statt. In ihr 

wurden der Jahresabschluss 2023 genehmigt und der Haushaltsplan 2024 mit einem 

umsatzbezogenen Grundbeitrag zwischen EUR 8.000,00 und EUR 14.500,00 und einem 

umsatzbezogenen Umlagebeitrag BV von 1,6 0 vom Vorjahresumsatz, zusammen mit 

dem Grundbeitrag maximal EUR 14.500,00, zuzüglich einem umsatzbezogenen Umla-

gebeitrag Hintermauerziegel in Höhe von 4,6 0 vom Vorjahresumsatz, beschlossen. 

Der Pauschalbeitrag für Mitglieder, die zugleich Direktmitglied beim Bundesverband 

Ziegel sind, beträgt EUR 5.000,00. 
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2. Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

Das Vermögen des Verbandes besteht im Wesentlichen in einer Forderung gegenüber 

der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrieverbände gemeinsam verwal-

tet. 

Der Verband hält hiervon einen Anteil von EUR 194.961,53. Der Vermögensbestand 

des Verbandes ist gesichert. 

 

 

 
III. Unterlagen und Auskünfte 

 

Zur Durchführung des Auftrages standen uns die Buchführung des Verbandes, die Ver-

mögensaufstellung zum 31.12.2024 mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 

(Jahresabschluss 2024), die Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben und Ein-

nahmen mit dem Haushaltsvoranschlag 2024 und ein Auszug aus der Beitragskartei 

2024 zur Verfügung. 

 

Gebucht wird mittels einer EDV-Anlage. Die Belege sind nach Zahlungsmitteln abge-

legt. 

 

Die erforderlichen Auskünfte erteilten 

 

  Frau Andrea Fluhr, Leiterin des Rechnungswesens 

  Frau Sabine Volkert, Buchhalterin  

  Frau Petra Dennerle, Buchhalterin 

 

vollständig und unverzüglich. 

 

2x05rFWpr9PQ3H0tFiydIdkmhuO



 
 

FINANZTREUHAND DR. FLUCH & PARTNER GMBH 

III 

 

B. Die Prüfung der Rechnung 

 

 

I. Die Rechnung 

 

In der Anlage ist diesem Bericht der Jahresabschluss 2024 beigefügt. Der Verband hat 

eine Forderung gegenüber der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrie-

verbände gemeinsam verwaltet. Die Treuhandverwaltung selbst hat kein eigenes Kapi-

tal.  

Grundsätzlich hat der Verband nur eigene Ausgaben und Einnahmen, die seinen Aus-

gaben- und Einnahmenkonten belastet und gutgeschrieben werden. Bei anteiligen Aus-

gaben und Einnahmen (hauptsächlich Personalausgaben und Zinseinnahmen) werden 

die Anteile verbucht. Aus den Salden der Ausgaben und Einnahmen ergeben sich die 

fortgeschriebenen Verrechnungskonten zu der Treuhandverwaltung.  

Der durch die Mitgliederversammlung genehmigte Jahresabschluss 2023 war vorgetra-

gen. 

 

 

 
II. Die Prüfung 

 

Die in der Vermögensaufstellung 2024 genannten Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten wurden von uns anhand der Buchhaltung geprüft. Der ausgewiesene Verrechnungs-

saldo gegenüber der Treuhandverwaltung stimmte mit dem entsprechenden Gegenkon-

to bei der Treuhandverwaltung überein. Außerdem prüften wir die Erträge und Aufwen-

dungen anhand der Belege. Diese Prüfung konnte sich auf zahlreiche Stichproben bei 

den folgenden Prüfungsmaßnahmen beschränken: 

 

a) Vergleich Belege zur Buchhaltung, 

b) Vergleich Buchhaltung zum Beleg, 

c) formeller Inhalt der Belege. 

 

Im Rahmen der Gesamtprüfung fand zusätzlich eine Prüfung der Personalbezüge statt. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben wa-

ren alle belegt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind durch entsprechende 

Gegenbelege und Bestätigungen nachgewiesen. 
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IV

 

C. Das Ergebnis  

 

 

Die vorstehend beschriebene Kassen- und Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 

2024 hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach § 2 WPO erteilen wir daher folgende 

Bescheinigung: 

 

1. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtmäßigen 

 Prüfung den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. 

 

2. Die formelle und materielle Überprüfung der Vermögensaufstellung einschließlich 

des Sonderfonds und der Einnahmen- und Ausgabenrechnung führte zu keinen  

 Beanstandungen. 

 

3. Die stichprobenweise Prüfung der Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege  

    für Personalaufwendungen ergab keine Mängel. 

 

 
 

 

Mannheim, den 12. Mai 2025 

 

 

 

                Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH 
          Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                 Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pentz) 
Wirtschaftsprüfer 

 

 

 

2x05rFWpr9PQ3H0tFiydIdkmhuO



FINANZTREUHAND DR. FLUCH & PARTNER GMBH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N L A G E N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2x05rFWpr9PQ3H0tFiydIdkmhuO



- 1 -

€ €

A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung 194.961,53

Weinbestand und sonstige Vorräte 516,61

Forderungen aus Mitgliederbeiträgen 44.515,88

239.994,02

B. Verbindlichkeiten und Reinvermögen

Umlage Produktgruppe Dachziegel 1.482,01

Rückstellung für 

Personalkosten 94.119,39

bAV 4.687,25

Drucksachen 200,00

Reise- und Kfz-Kosten 3.800,00

Kfz-Erneuerung 4.500,00

Technische Information 2.200,00

dubiose Beitragsforderungen 982,70

Anschaffungen 1.350,10

Veranstaltungen 2.556,46

Sonstige Verbindlichkeiten 757,29

Reinvermögen

Stand am 01.01.2024 114.854,17

Mehrung/Minderung 2024 8.504,65

Stand am 31.12.2024 123.358,82

239.994,02

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024
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- 2 -

€ € €

A. EINNAHMEN

1. Beiträge

a) Umsatzbezogener Pauschalbeitrag 44.500,00
b) Pauschalbeiträge 13.917,03
c) Umsatzbezogener Umlagebeitrag BV

1,60 ‰ vom Umsatz 2023 30.091,48
d) Umsatzbezogener Umlagebeitrag Hintermauerziegel

4,60 ‰ v. Umsatz 2023 86.513,00
2. Zinsen und sonstige Einnahmen 24.707,25

GESAMTEINNAHMEN: 199.728,76

B. AUSGABEN

1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten 47.110,38

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Allgem. Verwaltungskosten
(Miete, Beitrag an Industrieverbände NW, 
LVU, VhU und Bürogemeinschaft) 10.056,00

b) Bürokosten
Bürobedarf und Drucksachen 0,96
Büroausstattung 365,53
Porto und sonstige Versandausgaben 45,15
Telefon, Telefax und Internet 48,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 13,32 472,96

c) Reise- und Kfz-Kosten 4.008,09
d) Zuweisung für Kfz-Erneuerung 500,00
e) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 1.257,83
Versammlungen, Veranstaltungen etc. 3.754,63
Allgemeine Ausgaben 255,65
Versicherungen 225,57 5.493,68 20.530,73

EIGENAUSGABEN: 67.641,11

3. Beiträge an andere Organisationen

a) Diverse Organisationen 3.800,00
b) BV der Dt. Ziegelindustrie e. V., lfd. Etat 30.091,48
c) BV der Dt. Ziegelindustrie e. V., Hintermauerz. 86.513,01
d) Institut für Ziegelforschung Essen 1.219,68
e) Öffentlichkeitsarbeit 688,83
f) SPA Steine-Erden und BDA 1.270,00 123.583,00

GESAMTAUSGABEN: 191.224,11

Summe der Einnahmen: 199.728,76
Summe der Ausgaben: 191.224,11

Überschuss/Fehlbetrag: 8.504,65

Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2024
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- 3 -

Haushalts- Jahres- Etatüber-

plan betrag oder

(Soll) (Ist) -unterschr.

€ € €

A. EINNAHMEN
1. Beiträge

a) Umsatzbezogener Pauschalbeitrag 46.500 44.500 -2.000
b) Pauschalbeiträge 13.917 13.917 0
c) Umsatzbezogener Umlagebeitrag BV

1,60 ‰ v. Umsatz 2023 39.987 30.092 -9.895
d) Umsatzbez. Umlagebeitr. Hintermauerziegel

4,60 ‰ v. Umsatz 2023 114.964 86.513 -28.451

2. Zinsen und sonstige Einnahmen 20.000 24.707 4.707

GESAMTEINNAHMEN: 235.368 199.729 -35.639

B. AUSGABEN
1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten (1) 45.300 47.110 1.810

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Allgem. Verwaltungskosten
(Miete, Beitrag an Industrieverbände NW,
LVU, VhU und Bürogemeinschaft) 10.100 10.056 -44

b) Bürokosten
Bürobedarf und Drucksachen 100 1 -99
Büroausstattung 500 365 -135
Porto und sonstige Versandausgaben 100 45 -55
Telefon, Telefax und Internet 200 48 -152
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 100 13 -87

c) Reise- und Kfz-Kosten 4.000 4.008 8
d) Zuweisung für Kfz-Erneuerung 500 500 0
e) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 1.700 1.258 -442
Versammlungen, Veranstaltungen etc. 2.000 3.755 1.755
Allgemeine Ausgaben 300 256 -44
Versicherungen 300 226 -74

(2) 19.900 20.531 631

EIGENAUSGABEN: (1-2) 65.200 67.641 2.441

3. Beiträge an andere Organisationen

a) Diverse Organisationen 4.000 3.800 -200
b) BV der Dt. Ziegelindustrie e. V., lfd. Etat 40.000 30.091 -9.909
c) BV der Dt. Ziegelindustrie e. V., Hintermauerz. 115.000 86.513 -28.487
d) Institut für Ziegelforschung Essen 1.700 1.220 -480
e) Öffentlichkeitsarbeit 690 689 -1
f) SPA Steine-Erden und BDA 1.270 1.270 0

(3) 162.660 123.583 -39.077

GESAMTAUSGABEN: (1-3) 227.860 191.224 -36.636

Überschuss/Fehlbetrag: 7.508 8.505 997

Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Ist) und 

der Haushaltsvoranschlagszahlen (Soll) für das Geschäftsjahr 2024
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Beitragssoll: €

a) Umsatzbezogene Pauschalbeiträge

bis 3.000.000 € Umsatz 2023 8.000,00 €

von 3.000.001 € bis 5.000.000 € Umsatz 2023 13.500,00 €

ab 5.000.001 € Umsatz 2023 14.500,00 €
44.500,00

b) Pauschalbeiträge 13.917,03

c) Umsatzbezogene Umlagebeiträge BV

1,6 ‰   von   18.807.175 €    (Umsatz 2023) 30.091,48

d) Umsatzbezogene Umlagebeiträge Hintermauerziegel

4,6 ‰   von   18.807.173 €    (Umsatz 2023) 86.513,00

e) Pauschalbeiträge für Direktmitglieder beim BV Ziegel 0,00

Effektives Beitragssoll: 175.021,51

Effektives Beitragsist: 130.505,63

Rückstand per 31.12.2024 44.515,88

- 4 -

Auszug aus der Beitragskartei

für das Geschäftsjahr 2024

Stand am 31.12.2024

2x05rFWpr9PQ3H0tFiydIdkmhuO



€ € €
A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung
der Unternehmerverbände in Neustadt

Stand am 01.01.2024 166.502,16
-20.202,84 146.299,32

B. Pensionskapital 1)

Stand am 01.01.2024 166.502,16
Minderung 2024 -20.202,84 146.299,32

Erläuterung: Minderung 2024

Zuweisungen aus Etat 0,00

Saldo aus Verwaltungsausgaben
und -einnahmen  2) 3.156,80 3.156,80

Pensionszahlungen -23.259,00

Beitrag Pensionssicherungsverein etc. -100,64 -23.359,64 -20.202,84

1) = Der Teilwert der nicht ausgelagerten Pensionsverpflichtungen gemäß § 6a Abs. 3 EStG
beträgt zum 31.12.2024  € 124.922,00.

2) = Und zwar aus Kursgewinnen/-verlusten, Zinsen, Dividenden u. ä., Wertpapierwert- 
berichtigung, Bankspesen, Depotgebühren und Vermögensverwaltungskosten.

Die nach dem 31.12.2009 fällig werdenden Pensionsverpflichtungen wurden im Jahr 2009 auf
die VdW-Pensionsfonds AG (Past Service) und VdW-Pensionstrust GmbH (Future Service) 
ausgelagert. In 2024 wurde die Abwicklung der betrieblichen Altersvorsorge für die Anwärter 
über den VdW beendet. Teile der Pensionsverpflichtungen wurden bereits vom VdW auf die 
Allianz Pensionsfonds AG übertragen. Die Übertragung war zum 31.12.2024 nicht 
abgeschlossen.

Der Teilwert gemäß § 6a Abs. 3 EStG der bereits ausgelagerten Pensionsverpflichtungen
beträgt zum 31.12.2024 € 305.101,00. Im Rahmen der Ausfinanzierung der Versorgungs-
ansprüche sowie der Deckungsmittelüberprüfung sind auch künftig Zahlungen an die
Versorgungsträger zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, weiterhin Vorsorge
zu treffen.

Aufgrund unserer pflichtmäßigen Prüfung bestätigen wir, dass das Vermögen des
Pensionsfonds und der Anteil des Verbandes an diesem Vermögen sowie an den
Einnahmen und Ausgaben des Pensionsfonds richtig ausgewiesen ist.

Neustadt (Weinstraße)
Mannheim , den 

........................................................
(Thomas Pentz)
Wirtschaftsprüfer

Minderung 2024

Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

INDUSTRIEVERBÄNDE NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE E.V.
Vermögensübersicht über den von der Treuhandverwaltung der Unternehmer-

verbände Neustadt (Weinstraße) abgerechneten Anteil am Pensionsfonds
des Fachverbandes Ziegelindustrie Südwest e.V.

zum 31.12.2024
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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¬ ¬ ¬
A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung
der Unternehmerverbände in Neustadt

Stand am 01.01.2024 13.549,27
4.467,70 18.016,97

B. Pensionskapital 1)

Stand am 01.01.2024 13.549,27
Mehrung 2024 4.467,70 18.016,97

Erläuterung: Mehrung 2024

Zuweisungen aus Etat 47.300,00

Saldo aus Verwaltungsausgaben
und -einnahmen  2) 256,41 47.556,41

Pensionszahlungen -18.019,96

Beitrag Pensionssicherungsverein etc. -68,75 -18.088,71 29.467,70

Tilgung Darlehen PfalzMetall -25.000,00
4.467,70

1) = Der Teilwert der nicht ausgelagerten Pensionsverpflichtungen gemäß § 6a Abs. 3 EStG
beträgt zum 31.12.2024  ¬ 86.567,00.

2) = Und zwar aus Kursgewinnen/-verlusten, Zinsen, Dividenden u. ä., Wertpapierwert- 
berichtigung, Bankspesen, Depotgebühren und Vermögensverwaltungskosten.

Die nach dem 31.12.2009 fällig werdenden Pensionsverpflichtungen wurden im Jahr 2009 auf
die VdW-Pensionsfonds AG (Past Service) und VdW-Pensionstrust GmbH (Future Service) 
ausgelagert. In 2024 wurde die Abwicklung der betrieblichen Altersvorsorge für die Anwärter 
über den VdW beendet. Teile der Pensionsverpflichtungen wurden bereits vom VdW auf die 
Allianz Pensionsfonds AG übertragen. Die Übertragung war zum 31.12.2024 nicht 
abgeschlossen.

Der Teilwert gemäß § 6a Abs. 3 EStG der bereits ausgelagerten Pensionsverpflichtungen
beträgt zum 31.12.2024 ¬ 313.856,00. Im Rahmen der Ausfinanzierung der Versorgungs-
ansprüche sowie der Deckungsmittelüberprüfung sind auch künftig Zahlungen an die
Versorgungsträger zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, weiterhin Vorsorge
zu treffen.

Gegenüber dem Verband der Pfälzischen Metall- und Elektroindustrie e. V. besteht zum
31.12.2024 eine Verbindlichkeit aus Darlehensgewährung in Höhe von ¬ 29.000,00.

Aufgrund unserer pflichtmäßigen Prüfung bestätigen wir, dass das Vermögen des
Pensionsfonds und der Anteil des Verbandes an diesem Vermögen sowie an den
Einnahmen und Ausgaben des Pensionsfonds richtig ausgewiesen ist.

Neustadt (Weinstraße)
Mannheim , den 

Wirtschaftsprüfer

Mehrung 2024

Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Steuerberatungsgesellschaft

........................................................
(Thomas Pentz)

INDUSTRIEVERBÄNDE NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE E.V.
Vermögensübersicht über den von der Treuhandverwaltung der Unternehmer-

verbände Neustadt (Weinstraße) abgerechneten Anteil am Pensionsfonds
des Verbandes der Transportbeton- und Mörtelindustrie Hessen - Rheinland-Pfalz e.V.

zum 31.12.2024

2wDY6H9LtiQe2EwGxB01FdSwJ13
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Schreibmaschine
25. April 2025



1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024

A
lle

 R
e
ch

te
 v

o
rb

e
h
a
lte

n
. 

O
h
n
e
 G

e
n
e
h
m

ig
u
n
g
 d

e
s 

V
e
rl
a

g
e
s 

is
t 

e
s 

n
ic

h
t 

g
e
st

a
tt
e
t,
 d

ie
 V

o
rd

ru
ck

e
 g

a
n
z 

o
d
e
r 

te
ilw

e
is

e
 

n
a
ch

zu
d
ru

ck
e
n
 b

zw
. 

a
u
f 

fo
to

m
e
ch

a
n
is

ch
e
m

 o
d
e
r 

e
le

kt
ro

n
is

ch
e
m

 W
e
g
e
 z

u
 v

e
rv

ie
lfä

lti
g
e
n
 u

n
d
/o

d
e
r 

zu
 v

e
rb

re
ite

n
.

©
 I

D
W

 V
e
rl
a
g
 G

m
b
H

 ·
 T

e
rs

te
e
g
e
n
st

ra
ß

e
 1

4
 ·

 4
0
4
7
4
 D

ü
ss

e
ld

o
rf

. 
5
0
3
4
1
/1

50341
01/2024Lizenziert für/Licensed to: Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH | 70006108801 | AV00030396

2wDY6H9LtiQe2EwGxB01FdSwJ13



(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH | 70006108801 | AV00030396
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I 

 

A. Allgemeines 

 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
 

Der  

INDUSTRIEVERBAND STEINE UND ERDEN E.V. NEUSTADT/WEINSTRASSE 

Fachabteilung Kies und Sand Hessen - Rheinland-Pfalz 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 
 

beauftragte uns am 21. Juni 2024 mündlich, die Kassen- und Rechnungsführung 

für das Geschäftsjahr 2024 zu prüfen. Über das Ergebnis dieser Prüfung war Bericht zu 

erstatten. Die Prüfung wurde im November 2024 sowie in der Zeit vom 11.02.2025 bis 

07.05.2025 im Rahmen der Gesamtprüfung der Industrieverbände und der Treuhand-

verwaltung der Bürogemeinschaft der Unternehmerverbände am Sitz der Verbände in 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 (Industriehaus), durchgeführt. 
 

Für die Durchführung der Prüfung gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Stand 01.01.2024 (Anlage). 
 

 

II. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 
 

Die rechtlichen Verhältnisse sind unverändert. Auf den Bericht 1998 wird verwiesen. 

Geschäftsführer ist 

   Herr Philipp Rosenberg. 

 

Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung fand am 11. Juli 2024 statt. In ihr wurden 

der Jahresabschluss 2023 genehmigt und der Haushaltsplan 2024 mit einem Grundbei-

trag von EUR 2.000,00 und einem Zusatzbeitrag bis EUR 2.400.000,00 ³2,05 0, von 

EUR 2.400.001,00 bis EUR 3.000.000,00³1,0 0, von EUR 3.000.001,00 bis 

4.000.000,00³0,8 0 und ab 4.000.001,00³0,30 vom Umsatz 2023 beschlossen. 

Weiterhin wurden Zusatzbeiträge an den Bundesverband Mineralische Rohstoffe e.V. 

von 0,85 0 des Umsatzes 2023 erhoben. Die Umlage für Forschung und Entwicklung, 

Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen usw. beträgt 0,5 Cent je Tonne Produktion. 

Der Beitrag für außerordentliche Mitglieder beträgt EUR 2.000,00. 
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II

 

2. Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

Das Vermögen des Verbandes besteht im Wesentlichen in einer Forderung gegenüber 

der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrieverbände gemeinsam verwal-

tet. Der Verband hält hiervon einen Anteil von EUR 295.504,68. Der Vermögensbestand 

des Verbandes ist gesichert. 

 

 

 
III. Unterlagen und Auskünfte 

 

Zur Durchführung des Auftrages standen uns die Buchführung des Verbandes, die  

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 

(Jahresabschluss 2024), die Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben und Ein-

nahmen mit dem Haushaltsvoranschlag 2024 und ein Auszug aus der Beitragskartei 

2024 zur Verfügung. 

 

Gebucht wird mittels einer EDV-Anlage. Die Belege sind nach Zahlungsmitteln abge-

legt. 

 

Die erforderlichen Auskünfte erteilten 

 

  Frau Andrea Fluhr, Leiterin des Rechnungswesens 

  Frau Sabine Volkert, Buchhalterin 

  Frau Petra Dennerle, Buchhalterin 

 

vollständig und unverzüglich. 
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III 

 

B. Die Prüfung der Rechnung 

 

 

I. Die Rechnung 

 

In der Anlage ist diesem Bericht der Jahresabschluss 2024 beigefügt. Der Verband hat 

eine Forderung gegenüber der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrie-

verbände gemeinsam verwaltet. Die Treuhandverwaltung selbst hat kein eigenes Kapi-

tal.  

Grundsätzlich hat der Verband nur eigene Ausgaben und Einnahmen, die seinen Aus-

gaben- und Einnahmenkonten belastet und gutgeschrieben werden. Bei anteiligen Aus-

gaben und Einnahmen (hauptsächlich Personalausgaben und Zinseinnahmen) werden 

die Anteile verbucht. Aus den Salden der Ausgaben und Einnahmen ergeben sich die 

fortgeschriebenen Verrechnungskonten zu der Treuhandverwaltung. Der durch die Mit-

gliederversammlung genehmigte Jahresabschluss 2023 war vorgetragen. 

 

 

 
II. Die Prüfung 

 

Die in der Vermögensaufstellung 2024 genannten Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten wurden von uns anhand der Buchhaltung geprüft. Der ausgewiesene Verrechnungs-

saldo gegenüber der Treuhandverwaltung stimmte mit dem entsprechenden Gegenkon-

to bei der Treuhandverwaltung überein. Außerdem prüften wir die Erträge und Aufwen-

dungen anhand der Belege. Diese Prüfung konnte sich auf zahlreiche Stichproben bei 

den folgenden Prüfungsmaßnahmen beschränken: 

 

a) Vergleich Belege zur Buchhaltung, 

b) Vergleich Buchhaltung zum Beleg, 

c) formeller Inhalt der Belege. 

 

Im Rahmen der Gesamtprüfung fand zusätzlich eine Prüfung der Personalbezüge statt. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben wa-

ren alle belegt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind durch entsprechende 

Gegenbelege und Bestätigungen nachgewiesen. 
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IV

 

C. Das Ergebnis 

 

 

Die vorstehend beschriebene Kassen- und Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 

2024 hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach § 2 WPO erteilen wir daher folgende 

Bescheinigung: 

 

1. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtmäßigen 

 Prüfung den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. 

 

2. Die formelle und materielle Überprüfung der Vermögensaufstellung einschließlich 

des Sonderfonds und der Einnahmen- und Ausgabenrechnung führte zu keinen Be-

anstandungen. 

 

3. Die stichprobenweise Prüfung der Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege  

 für Personalaufwendungen ergab keine Mängel. 

 

 
 
Mannheim, den 07. Mai 2025 
 
 
 

 

                Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH 
          Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                 Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Pentz) 
Wirtschaftsprüfer 

 

 

2wl3D60pEVaK9fynN3PKnYH9XS1



FINANZTREUHAND DR. FLUCH & PARTNER GMBH 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A N L A G E N  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2wl3D60pEVaK9fynN3PKnYH9XS1



- 1 -

€ €

A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung 295.504,68

Weinbestand und sonstige Vorräte 64,94

Forderungen aus Mitgliederbeiträgen 2.000,00

Sonstige Forderungen 12.960,55

PKW
Stand 01.01.2024 3.297,00
AfA 2024 -1.884,00 1.413,00

311.943,17

B. Verbindlichkeiten und Reinvermögen

Rückstellung für

Personalkosten 55.440,35

bAV 15.516,20

Drucksachen 661,29

Anschaffungen 54,20

Kfz-Erneuerung 4.100,00

Arbeitskreis Junge Unternehmer 1.533,88

Forschung und Öffentlichkeitsarbeit 223.625,76

Rücklage für

Reise- und Kfz-Kosten 1.300,00

Hauskosten 130,00

Sonstige Verbindlichkeiten 2.962,59

Reinvermögen

Stand am 01.01.2024 12.657,85

Mehrung/Minderung 2024 -6.038,95

Stand am 31.12.2024 6.618,90

311.943,17

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024
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€ € €

A. EINNAHMEN
Mitgliederbeiträge 247.478,58
Bankzinsen und sonstige Einnahmen 7.371,00
Rückstellungsauflösung 0,00

GESAMTEINNAHMEN: 254.849,58

B. AUSGABEN
1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

 Personalkosten 160.472,95

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 7.070,00

b) Bürokosten
Drucksachen 581,67
Büroausstattung 832,12
Porto und sonstige Versandausgaben 903,62
Telefon, Telefax und Internet 330,78
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 55,77 2.703,96

c) Reise- und Kfz-Kosten 4.784,73

d) Rückstellung für Kfz-Erneuerung 800,00

e) Sonstige Kosten
Buch- und Rechnungsprüfung 785,40
Vermischte Ausgaben (Mitgliedervers.,
Seminare, Tagungen etc.) 6.921,14
Versicherungen 1.063,00 8.769,54

f) Öffentlichkeitsarbeit 7.464,88 31.593,11

EIGENAUSGABEN: 192.066,06

3. Beitrag BV MIRO e. V., Duisburg 49.271,31

4. Beiträge an andere Organisationen

a) Bürogemeinschaft Neustadt 12.120,00
b) Industrieverbände Neustadt a. d. Weinstr. 4.156,18
c) SPA Steine und Erden, Berlin und BDA 1.494,50
d) VhU, Frankfurt 1.097,00
e) Öffentlichkeitsarbeit 683,48 19.551,16

GESAMTAUSGABEN: 260.888,53

Summe der Einnahmen: 254.849,58
Summe der Ausgaben: 260.888,53
Überschuss/Fehlbetrag: -6.038,95

Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2024
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Haushalts- Jahres- Etatüber-

plan betrag oder

(Soll) (Ist) -unterschr.

€ € €

A. EINNAHMEN
1. Mitgliederbeiträge 247.479 247.479 0
2. Bankzinsen und sonstige Einnahmen 0 7.371 7.371
3. Rückstellungsauflösung 15.000 0 -15.000

GESAMTEINNAHMEN: 262.479 254.850 -7.629

B. AUSGABEN
1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten (1) 158.000 160.473 2.473

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 7.100 7.070 -30
b) Bürokosten

Drucksachen 700 582 -118
Büroausstattung 2.000 832 -1.168
Porto und sonstige Versandausgaben 1.000 903 -97
Telefon, Telefax und Internet 900 331 -569
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. elektr. Medien 400 56 -344

c) Reise- und Kfz-Kosten 7.500 4.785 -2.715
d) Rückstellung

für Kfz-Erneuerung 800 800 0
e) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 850 785 -65
Vermischte Ausgaben
(Mitgliedervers., Seminare, Tagungen etc.) 9.000 6.921 -2.079
Versicherungen 900 1.063 163

f) Öffentlichkeitsarbeit 15.000 7.465 -7.535

(2) 46.150 31.593 -14.557

EIGENAUSGABEN: (1-2) 204.150 192.066 -12.084

3. Beitrag BV MIRO e. V., Duisburg (3) 53.000 49.271 -3.729

4. Beiträge an andere Organisationen

a) Bürogemeinschaft Neustadt 12.780 12.120 -660
b) Industrieverbände Neustadt a. d. Weinstr. 4.200 4.156 -44
c) SPA Steine und Erden, Berlin und BDA 1.500 1.495 -5
d) VhU, Frankfurt 1.097 1.097 0
e) Öffentlichkeitsarbeit 500 684 184

(4) 20.077 19.552 -525

GESAMTAUSGABEN: (1-4) 277.227 260.889 -16.338

Überschuss/Fehlbetrag: -14.748 -6.039 8.709

Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Ist) und

der Haushaltsvoranschlagszahlen (Soll) für das Geschäftsjahr 2024
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Beitragssoll: €

a) Grundbeiträge:

von 30 Mitgliedsfirmen zu je 2.000,00 € 60.000,00
von 1 Mitgliedsfirma zu je 5.000,00 € 5.000,00
von 1 Mitgliedsfirma zu je 1.500,00 € 1.500,00
von 4 Mitgliedsfirmen zu je 1.000,00 € 4.000,00
von 1 Mitgliedsfirma zu je 650,00 € 650,00
von 1 Mitgliedsfirma zu je 500,00 € 500,00
von 1 Mitgliedsfirma zu je 255,65 € 255,65

b) Zusatzbeiträge:

2,05 ‰  vom  Umsatz 2023  = 44.246.796 € 90.705,94
bis     2,4  Mio   €  Umsatz

1,00 ‰  vom  Umsatz 2023  = 4.481.371 € 4.481,37
von  2.400.001 - 3.000.000  Mio   €  Umsatz

0,80 ‰  vom  Umsatz 2023  = 4.320.860 € 3.456,69
von  3.000.001 - 4.000.000  Mio   €  Umsatz

0,30 ‰  vom  Umsatz 2023  = 3.664.667 € 1.099,41
ab  4.000.001 Mio  €  Umsatz

c) Sonderumlage für Forschung und Entwicklung,
Öffentlichkeitsarbeit, Schulungen usw.

0,005 €  je Tonne Produktion 2023  = 5.524.566 t 27.622,86

d) Beitrag an Bundesverband MIRO

0,85 ‰  vom  Umsatz 2023  = 56.713.694 € 48.206,66

Effektives Beitragssoll: 247.478,58

Effektives Beitragsist: 245.478,58

Rückstand laufendes Jahr: 2.000,00

=  0,81 % vom Soll

- 4 -

Auszug aus der Beitragskartei

für das Geschäftsjahr 2024

Stand am 31.12.2024
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€ € €
A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung

der Unternehmerverbände in Neustadt

Stand am 01.01.2024 62.894,35
3.601,36 66.495,71

B. Pensionskapital 1)

Stand am 01.01.2024 62.894,35
Mehrung 2024 3.601,36 66.495,71

Erläuterung: Mehrung 2024

Zuweisungen aus Etat 25.000,00

Saldo aus Verwaltungsausgaben

und -einnahmen  2) 1.192,08 26.192,08

Pensionszahlungen -22.509,92

Beitrag Pensionssicherungsverein etc. -80,80 -22.590,72 3.601,36

1) = Der Teilwert der nicht ausgelagerten Pensionsverpflichtungen gemäß § 6a Abs. 3 EStG
beträgt zum 31.12.2024  € 103.315,00.

2) = Und zwar aus Kursgewinnen/-verlusten, Zinsen, Dividenden u. ä., Wertpapierwert- 
berichtigung, Bankspesen, Depotgebühren und Vermögensverwaltungskosten.

Die nach dem 31.12.2009 fällig werdenden Pensionsverpflichtungen wurden im Jahr 2009 auf
die VdW-Pensionsfonds AG (Past Service) und VdW-Pensionstrust GmbH (Future Service) 
ausgelagert. In 2024 wurde die Abwicklung der betrieblichen Altersvorsorge für die Anwärter 
über den VdW beendet. Teile der Pensionsverpflichtungen wurden bereits vom VdW auf die 
Allianz Pensionsfonds AG übertragen. Die Übertragung war zum 31.12.2024 nicht 
abgeschlossen.

Der Teilwert gemäß § 6a Abs. 3 EStG der bereits ausgelagerten Pensionsverpflichtungen
beträgt zum 31.12.2024 € 532.741,00. Im Rahmen der Ausfinanzierung der Versorgungs-
ansprüche sowie der Deckungsmittelüberprüfung sind auch künftig Zahlungen an die
Versorgungsträger zu leisten. Vor diesem Hintergrund ist es angezeigt, weiterhin Vorsorge
zu treffen.

Aufgrund unserer pflichtmäßigen Prüfung bestätigen wir, dass das Vermögen des
Pensionsfonds und der Anteil des Verbandes an diesem Vermögen sowie an den
Einnahmen und Ausgaben des Pensionsfonds richtig ausgewiesen ist.

Neustadt (Weinstraße)
Mannheim , den                Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH

Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Steuerberatungsgesellschaft

........................................................
(Thomas Pentz)
Wirtschaftsprüfer

des Industrieverbandes Steine und Erden e.V. 
zum 31.12.2024

Mehrung 2024

INDUSTRIEVERBÄNDE NEUSTADT AN DER WEINSTRASSE E.V.
Vermögensübersicht über den von der Treuhandverwaltung der Unternehmer-

verbände Neustadt (Weinstraße) abgerechneten Anteil am Pensionsfonds
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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I 

 

A. Allgemeines 

 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
 

Der  

INDUSTRIEVERBAND STEINE UND ERDEN E.V. NEUSTADT/WEINSTRASSE 

Fachabteilung Lava 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 
 

beauftragte uns am 21. Juni 2024 mündlich, die Kassen- und Rechnungsführung für das 

Geschäftsjahr 2024 zu prüfen. Über das Ergebnis dieser Prüfung war Bericht zu erstat-

ten. Die Prüfung wurde im November 2024 sowie in der Zeit vom 11.02.2025 bis 

06.05.2025 im Rahmen der Gesamtprüfung der Industrieverbände und der Treuhand-

verwaltung der Bürogemeinschaft der Unternehmerverbände am Sitz der Verbände in 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 (Industriehaus), durchgeführt. 
 

Für die Durchführung der Prüfung gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für  

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Stand 01.01.2024 (Anlage). 
 

 

 

 

II. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 
 

Mit der Gründungsversammlung vom 11.07.2003 in Daun konstituierte sich die Fachab-

teilung Lava. 

 

Geschäftsführer ist 

 

  Herr Philipp Rosenberg. 
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II

 

Der Industrieverband Steine und Erden e.V. Neustadt/Weinstraße - Fachabteilung  

Naturstein< wurde als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten übernommen 

(Verschmelzung im Wege der Aufnahme, § 2 Nr. 1 UmwG). Das durch die Verschmel-

zung übernommene Reinvermögen betrug EUR 1.911,81. 

 

Der Industrieverband Steine und Erden e.V. Neustadt/Weinstraße - Fachabteilung 

Energierohstoffe< wurde als Ganzes mit allen Rechten und Pflichten übernommen 

(Verschmelzung im Wege der Aufnahme, § 2 Nr. 1 UmwG). Das durch die Verschmel-

zung übernommene Reinvermögen betrug EUR -3.365,19. 

 

In der Mitgliederversammlung vom 11. Juli 2024 wurden der Jahresabschluss 2023 ge-

nehmigt und der Haushaltsplan 2024 mit einem Grundbeitrag von EUR 800,00 und ei-

nem Zusatzbeitrag von 1,0 Cent je Tonne Produktion 2023 beschlossen. 
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III 

 

2. Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

Das Vermögen des Verbandes besteht im Wesentlichen in einer Forderung gegenüber 

der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrieverbände gemeinsam verwal-

tet. Der Verband hält hiervon einen Anteil von EUR 38.561,00 (Vorjahr: EUR 7.401,27). 

Der Vermögensbestand des Verbandes ist gesichert. 

 

 

 
III. Unterlagen und Auskünfte 

 

Zur Durchführung des Auftrages standen uns die Buchführung des Verbandes, die  

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 

(Jahresabschluss 2024), die Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben und Ein-

nahmen mit dem Haushaltsvoranschlag 2024 und ein Auszug aus der Beitragskartei 

2024 zur Verfügung. 

 

Gebucht wird mittels einer EDV-Anlage. Die Belege sind nach Zahlungsmitteln abge-

legt. 

 

Die erforderlichen Auskünfte erteilten 

 

  Frau Andrea Fluhr, Leiterin des Rechnungswesens 

  Frau Sabine Volkert, Buchhalterin 

  Frau Petra Dennerle, Buchhalterin 

 

vollständig und unverzüglich. 

 

2wkzICV7rMG9ZHsEBFz26TdIfeU



 
 

FINANZTREUHAND DR. FLUCH & PARTNER GMBH 

IV

 

B. Die Prüfung der Rechnung 

 

 

I. Die Rechnung 

 

In der Anlage ist diesem Bericht der Jahresabschluss 2024 beigefügt. Der Verband hat 

eine Forderung gegenüber der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrie-

verbände gemeinsam verwaltet. Die Treuhandverwaltung selbst hat kein eigenes Kapi-

tal.  

Grundsätzlich hat der Verband nur eigene Ausgaben und Einnahmen, die seinen Aus-

gaben- und Einnahmenkonten belastet und gutgeschrieben werden. Bei anteiligen Aus-

gaben und Einnahmen (hauptsächlich Personalausgaben und Zinseinnahmen) werden 

die Anteile verbucht. Aus den Salden der Ausgaben und Einnahmen ergeben sich die 

fortgeschriebenen Verrechnungskonten zu der Treuhandverwaltung. Der durch die Mit-

gliederversammlung genehmigte Jahresabschluss 2023 war vorgetragen. 

 

 

 
II. Die Prüfung 

 

Die in der Vermögensaufstellung 2024 genannten Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten wurden von uns anhand der Buchhaltung geprüft. Der ausgewiesene Verrechnungs-

saldo gegenüber der Treuhandverwaltung stimmte mit dem entsprechenden Gegenkon-

to bei der Treuhandverwaltung überein. Außerdem prüften wir die Erträge und Aufwen-

dungen anhand der Belege. Diese Prüfung konnte sich auf zahlreiche Stichproben bei 

den folgenden Prüfungsmaßnahmen beschränken: 

 

a) Vergleich Belege zur Buchhaltung, 

b) Vergleich Buchhaltung zum Beleg, 

c) formeller Inhalt der Belege. 

 

Im Rahmen der Gesamtprüfung fand zusätzlich eine Prüfung der Personalbezüge statt. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben wa-

ren alle belegt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind durch entsprechende 

Gegenbelege und Bestätigungen nachgewiesen. 
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V 

 

C. Das Ergebnis  

 

 

Die vorstehend beschriebene Kassen- und Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 

2024 hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach § 2 WPO erteilen wir daher folgende 

Bescheinigung: 

 

1. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtmäßigen 

 Prüfung den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. 

 

2. Die formelle und materielle Überprüfung der Vermögensaufstellung und der Einnah-

men- und Ausgabenrechnung führte zu keinen Beanstandungen. 

 

3. Die stichprobenweise Prüfung der Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege  

 für Personalaufwendungen ergab keine Mängel. 

 

 
 

 

Mannheim, den 06. Mai 2025 

 

 

 

 

             Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH 
       Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

            Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pentz) 
Wirtschaftsprüfer 
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Vermögensaufstellung zum 31.12.2024

€ €

A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung 38.561,00

Weinbestand und sonstige Vorräte 112,96

38.673,96

B. Verbindlichkeiten und Reinvermögen

Rückstellung für

Personalkosten 26.782,26

bAV 3.628,30

Anschaffungen 2.839,43

Büroausstattung 100,00

Drucksachen 25,00

Reise- und Kfz-Kosten 2.500,00

Kfz-Erneuerung 1.800,00

Rücklage für

Hauskosten 40,00

Reinvermögen

Stand am 01.01.2024 4.286,96

Zuführung Industrieverband Steine und Erden e. V.

Neustadt/Weinstraße - Fachabt. Naturstein 1.911,81

Zuführung Industrieverband Steine und Erden e. V.

Neustadt/Weinstraße - Fachabt. Energierohstoffe -3.365,19

Mehrung/Minderung  2024 -1.874,61

Stand 31.12.2024 958,97

38.673,96
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Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2024

€ € €

A. EINNAHMEN

Mitgliederbeiträge 8.705,21
Bankzinsen und sonstige Einnahmen 1.091,85

GESAMTEINNAHMEN: 9.797,06

B. AUSGABEN

1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten 8.025,83

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 285,00

b) Bürokosten
Drucksachen 0,21
Porto und sonstige Versandausgaben 5,85
Telefon, Telefax und Internet 0,00
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 2,93 8,99

c) Reise- und Kfz-Kosten 784,75

d) Rückstellung für Kfz-Erneuerung 150,00

e) Sonstige Kosten
Buch- und Rechnungsprüfung 916,30
Vermischte Ausgaben 405,69
Versicherungen 54,57 1.376,56

f) Büroausstattung 20,88 2.626,18

EIGENAUSGABEN: 10.652,01

3. Beiträge an andere Organisationen

Bürogemeinschaft Neustadt 600,00
Beitrag Öffentlichkeitsarbeit 228,66
Beitrag SPA 191,00 1.019,66

GESAMTAUSGABEN: 11.671,67

Summe der Einnahmen: 9.797,06
Summe der Ausgaben: 11.671,67

Überschuss/Fehlbetrag: -1.874,61
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Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Ist) und

der Haushaltsvoranschlagszahlen (Soll) für das Geschäftsjahr 2024

Haushalts- Jahres- Etatüber-

plan betrag oder

(Soll) (Ist) -unterschr.

€ € €

A. EINNAHMEN

Mitgliederbeiträge 8.705 8.705 0

Bankzinsen und sonstige Einnahmen 0 1.092 1.092

GESAMTEINNAHMEN: 8.705 9.797 1.092

B. AUSGABEN

1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten (1) 9.500 8.026 -1.474

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 290 285 -5

b) Bürokosten

Drucksachen 30 0 -30

Porto und sonstige Versandausgaben 40 6 -34

Telefon, Telefax und Internet 100 0 -100

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 10 3 -7

c) Reise- und Kfz-Kosten 500 785 285

d) Rückstellung für Kfz-Erneuerung 150 150 0

e) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 300 916 616

Vermischte Ausgaben 600 406 -194

Versicherungen 100 54 -46

f) Büroausstattung 600 21 -579

(2) 2.720 2.626 -94

EIGENAUSGABEN: (1-2) 12.220 10.652 -1.568

3. Beiträge an andere Organisationen

Bürogemeinschaft Neustadt 900 600 -300

Beitrag Öffentlichkeitsarbeit 0 229 229

Beitrag SPA 0 191 191

(3) 900 1.020 120

GESAMTAUSGABEN: (1-3) 13.120 11.672 -1.448

Überschuss/Fehlbetrag: -4.415 -1.875 2.540
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Beitragssoll: €

a) Grundbeiträge:

von   2  Mitgliedsfirmen  zu  je  800,00 € 1.600,00

von   1  Mitgliedsfirma  zu   650,00 € 650,00

b) Zusatzbeiträge:

0,01  €  je Tonne Produktion 2023   = 645.521,25 6.455,21

Effektives Beitragssoll: 8.705,21

Effektives Beitragsist: 8.705,21

Rückstand laufendes Jahr: 0,00

- 4 -

Auszug aus der Beitragskartei

für das Geschäftsjahr 2024

Stand am 31.12.2024
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH | 70006108801 | AV00030396
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FINANZTREUHAND DR. FLUCH & PARTNER GMBH 

I 

 

A. Allgemeines 

 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
 

Der  

INDUSTRIEVERBAND STEINE UND ERDEN E.V. NEUSTADT/WEINSTRASSE 

Fachabteilung Naturwerkstein 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 
 

beauftragte uns am 21. Juni 2024 mündlich, die Kassen- und Rechnungsführung für das 

Geschäftsjahr 2024 zu prüfen. Über das Ergebnis dieser Prüfung war Bericht zu erstat-

ten. Die Prüfung wurde im November 2024 sowie in der Zeit vom 11.02.2025 bis 

06.05.2025 im Rahmen der Gesamtprüfung der Industrieverbände und der Treuhand-

verwaltung der Bürogemeinschaft der Unternehmerverbände am Sitz der Verbände in 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 (Industriehaus), durchgeführt. 
 

Für die Durchführung der Prüfung gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Stand 01.01.2024 (Anlage). 
 

 

 

 

II. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 
 

Die rechtlichen Verhältnisse haben sich nicht geändert. Auf den Bericht 1982 wird ver-

wiesen. 

 

Geschäftsführer ist 
 

    Herr Philipp Rosenberg. 

 

Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung fand am 11. Juli 2024 statt. In ihr wurden 

der Jahresabschluss 2023 genehmigt und der Haushaltsplan 2024 mit einem Grundbei-

trag von EUR 650,00 und einem Zusatzbeitrag von 2,55 0 vom Umsatz 2023 beschlos-

sen. 
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II

 

2. Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

Das Vermögen des Verbandes besteht im Wesentlichen in einer Forderung gegenüber 

der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrieverbände gemeinsam verwal-

tet. 

Der Verband hält hiervon einen Anteil von EUR 11.878,39 (Vorjahr: EUR 10.880,34). 

Der Vermögensbestand des Verbandes ist gesichert. 

 

 

 
III. Unterlagen und Auskünfte 

 

Zur Durchführung des Auftrages standen uns die Buchführung des Verbandes, die 

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 

(Jahresabschluss 2024), die Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben und Ein-

nahmen mit dem Haushaltsvoranschlag 2024 und ein Auszug aus der Beitragskartei 

2024 zur Verfügung. 

 

Gebucht wird mittels einer EDV-Anlage. Die Belege sind nach Zahlungsmitteln abge-

legt. 

 

Die erforderlichen Auskünfte erteilten 

 

  Frau Andrea Fluhr, Leiterin des Rechnungswesens 

  Frau Sabine Volkert, Buchhalterin  

  Frau Petra Dennerle, Buchhalterin 

 

vollständig und unverzüglich. 
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B. Die Prüfung der Rechnung 

 

 

I. Die Rechnung 

 

In der Anlage ist diesem Bericht der Jahresabschluss 2024 beigefügt. Der Verband hat 

eine Forderung gegenüber der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrie-

verbände gemeinsam verwaltet. Die Treuhandverwaltung selbst hat kein eigenes Kapi-

tal. 

Grundsätzlich hat der Verband nur eigene Ausgaben und Einnahmen, die seinen Aus-

gaben- und Einnahmenkonten belastet und gutgeschrieben werden. Bei anteiligen Aus-

gaben und Einnahmen (hauptsächlich Personalausgaben und Zinseinnahmen) werden 

die Anteile verbucht. Aus den Salden der Ausgaben und Einnahmen ergeben sich die 

fortgeschriebenen Verrechnungskonten zu der Treuhandverwaltung. 

Der durch die Mitgliederversammlung genehmigte Jahresabschluss 2023 war vorgetra-

gen. 

 

 

 
II. Die Prüfung 

 

Die in der Vermögensaufstellung 2024 genannten Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten wurden von uns anhand der Buchhaltung geprüft. Der ausgewiesene Verrechnungs-

saldo gegenüber der Treuhandverwaltung stimmte mit dem entsprechenden Gegenkon-

to bei der Treuhandverwaltung überein. Außerdem prüften wir die Erträge und Aufwen-

dungen anhand der Belege. Diese Prüfung konnte sich auf zahlreiche Stichproben bei 

den folgenden Prüfungsmaßnahmen beschränken: 

 

a) Vergleich Belege zur Buchhaltung, 

b) Vergleich Buchhaltung zum Beleg, 

c) formeller Inhalt der Belege. 

 

Im Rahmen der Gesamtprüfung fand zusätzlich eine Prüfung der Personalbezüge statt. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben wa-

ren alle belegt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind durch entsprechende 

Gegenbelege und Bestätigungen nachgewiesen. 
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C. Das Ergebnis  

 

 

Die vorstehend beschriebene Kassen- und Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 

2024 hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach § 2 WPO erteilen wir daher folgende 

Bescheinigung: 

 

1. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtmäßigen

 Prüfung den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. 

 

2. Die formelle und materielle Überprüfung der Vermögensaufstellung und der Einnah-

men- und Ausgabenrechnung führte zu keinen Beanstandungen. 

 

3. Die stichprobenweise Prüfung der Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege 

 für Personalaufwendungen ergab keine Mängel. 

 

 
 

 

Mannheim, den 06. Mai 2025 

 

 

 

                  Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH 
            Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 

                Steuerberatungsgesellschaft 
 
 
 
 
 
 
 
 

(Pentz) 
Wirtschaftsprüfer 
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- 1 -

€ €

A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung 11.878,39

Weinbestand und sonstige Vorräte 103,61

11.982,00

B. Verbindlichkeiten und Reinvermögen

Rückstellung für

Personalkosten 3.795,89

bAV 392,37

Anschaffungen 253,39

Reise- u. Kfz-Kosten 1.000,00

Kfz-Erneuerung 400,00

Unvorhergesehenes 102,26

Rücklage für 

Hauskosten 80,00

Reinvermögen

Stand am 01.01.2024 5.348,29

Mehrung/Minderung 2024 609,80

Stand am 31.12.2024 5.958,09

11.982,00

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024
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€ € €

A. EINNAHMEN

Mitgliederbeiträge 7.481,36

Bankzinsen 309,05

GESAMTEINNAHMEN: 7.790,41

B. AUSGABEN

1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

 Personalkosten 4.157,56

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 470,00

b) Bürokosten

Drucksachen 0,05

Büroausstattung 5,22

Porto und sonstige Versandausgaben 6,80

Telefon, Telefax und Internet 0,00

Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 0,73 12,80

c) Reise- und Kfz-Kosten 84,56

d) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 261,80

Vermischte Ausgaben 101,42

Versicherungen 31,13 394,35 961,71

EIGENAUSGABEN: 5.119,27

3. Beitrag an Dt. Naturwerksteinverband e. V. 1.301,50

4. Beiträge an andere Organisationen

a) Bürogemeinschaft Neustadt 365,00

b) Industrieverbände Neustadt a. d. Weinstr. 219,28

c) SPA Steine und Erden und BDA 52,00

d) Bauforum Rheinland-Pfalz, Mainz 102,26

e) Öffentlichkeitsarbeit 21,30 759,84

GESAMTAUSGABEN: 7.180,61

Summe der Einnahmen: 7.790,41

Summe der Ausgaben: 7.180,61

Überschuss/Fehlbetrag: 609,80

Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2024
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Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Ist) und

der Haushaltsvoranschlagszahlen (Soll) für das Geschäftsjahr 2024

Haushalts- Jahres- Etatüber-

plan betrag oder

(Soll) (Ist) -unterschr.

€ € €

A. EINNAHMEN
1. Mitgliederbeiträge 7.481 7.481 0
2. Bankzinsen 0 309 309

GESAMTEINNAHMEN: 7.481 7.790 309

B. AUSGABEN

1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten (1) 4.200 4.158 -42

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 470 470 0

b) Bürokosten
Drucksachen 50 0 -50
Büroausstattung 200 5 -195
Porto und sonstige Versandausgaben 20 7 -13
Telefon, Telefax und Internet 50 0 -50
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher u. el. Medien 10 1 -9

c) Reise- und Kfz-Kosten 150 85 -65

d) Sonstige Kosten
Buch- und Rechnungsprüfung 300 262 -38
Vermischte Ausgaben 300 101 -199
Versicherungen 40 31 -9

(2) 1.590 962 -628

EIGENAUSGABEN: (1-2) 5.790 5.120 -670

3. Beitrag an Deutschen 

Naturwerksteinverband e. V. (3) 1.230 1.302 72

4. Beiträge an andere Organisationen

a) Bürogemeinschaft Neustadt 430 365 -65
b) Industrieverbände Neustadt a. d. Weinstr. 220 219 -1
c) SPA Steine und Erden und BDA 52 52 0
d) Bauforum Rheinland-Pfalz, Mainz 102 102 0
e) Öffentlichkeitsarbeit 22 21 -1

(4) 826 759 -67

GESAMTAUSGABEN: (1-4) 7.846 7.181 -665

Überschuss/Fehlbetrag: -365 609 974
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Beitragssoll: €

a) Grundbeiträge:

von  3  Mitgliedsfirmen  zu  je   650,00 € 1.950,00

b) Zusatzbeiträge:

2,55 ‰  von   2.169.161 €  (Umsatz 2023) 5.531,36

Effektives Beitragssoll: 7.481,36

Effektives Beitragsist: 7.481,36

Rückstand laufendes Jahr: 0,00

- 4 -

Auszug aus der Beitragskartei

für das Geschäftsjahr 2024

Stand am 31.12.2024
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.

Lizenziert für/Licensed to: Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH | 70006108801 | AV00030396
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I 

 

A. Allgemeines 

 

 

I. Auftrag und Auftragsdurchführung 

 
 

Der  

INDUSTRIEVERBAND STEINE UND ERDEN E.V. NEUSTADT/WEINSTRASSE 

Fachabteilung Recycling-Baustoffe Hessen - Rheinland-Pfalz 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 
 

beauftragte uns am 21. Juni 2024 mündlich, die Kassen- und Rechnungsführung für das 

Geschäftsjahr 2024 zu prüfen. Über das Ergebnis dieser Prüfung war Bericht zu erstat-

ten. Die Prüfung wurde im November 2024 sowie in der Zeit vom 11.02.2025 bis 

05.05.2025 im Rahmen der Gesamtprüfung der Industrieverbände und der Treuhand-

verwaltung der Bürogemeinschaft der Unternehmerverbände am Sitz der Verbände in 

Neustadt/Weinstraße, Friedrich-Ebert-Str. 11/13 (Industriehaus), durchgeführt. 
 

Für die Durchführung der Prüfung gelten die Allgemeinen Auftragsbedingungen für 

Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften Stand 01.01.2024 (Anlage). 
 

 

 

II. Rechtliche und wirtschaftliche Verhältnisse 

 

1. Rechtliche Verhältnisse 
 

Die rechtlichen Verhältnisse sind unverändert. Auf den Bericht 1998 wird verwiesen.  

 

Geschäftsführer ist 

 

  Herr Philipp Rosenberg. 

 

Die letzte ordentliche Mitgliederversammlung fand am 11. Juli 2024 statt. In ihr wurden 

der Jahresabschluss 2023 genehmigt und der Haushaltsplan 2024 mit einem Grundbei-

trag von EUR 1.500,00 und einem Zusatzbeitrag von 1,0 0 vom Umsatz 2023 be-

schlossen. Für die Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e.V. wurde ein Beitrag in 

Höhe von EUR 450,00 erhoben. 
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II

 

2. Wirtschaftliche Verhältnisse 
 

Das Vermögen des Verbandes besteht unter anderem aus einer Forderung gegenüber 

der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrieverbände gemeinsam verwal-

tet. Der Verband hält hiervon einen Anteil von EUR 20.414,84. Der Vermögensbestand 

des Verbandes ist gesichert. 

 

 

 
III. Unterlagen und Auskünfte 

 

Zur Durchführung des Auftrages standen uns die Buchführung des Verbandes, die  

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024 mit Einnahmen- und Ausgabenrechnung 2024 

(Jahresabschluss 2024), die Gegenüberstellung der tatsächlichen Ausgaben und 

Einnahmen mit dem Haushaltsvoranschlag 2024 und ein Auszug aus der Beitragskartei 

2024 zur Verfügung. 

 

Gebucht wird mittels einer EDV-Anlage. Die Belege sind nach Zahlungsmitteln abge-

legt. 

 

Die erforderlichen Auskünfte erteilten 

 

  Frau Andrea Fluhr, Leiterin des Rechnungswesens 

  Frau Sabine Volkert, Buchhalterin 

  Frau Petra Dennerle, Buchhalterin 

 

vollständig und unverzüglich. 
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III 

 

B. Die Prüfung der Rechnung 

 

 

I. Die Rechnung 

 

In der Anlage ist diesem Bericht der Jahresabschluss 2024 beigefügt. Der Verband hat 

eine Forderung gegenüber der Treuhandverwaltung, die das Vermögen der Industrie-

verbände gemeinsam verwaltet. Die Treuhandverwaltung selbst hat kein eigenes Kapi-

tal.  

Grundsätzlich hat der Verband nur eigene Ausgaben und Einnahmen, die seinen Aus-

gaben- und Einnahmenkonten belastet und gutgeschrieben werden. Bei anteiligen Aus-

gaben und Einnahmen (hauptsächlich Personalausgaben und Zinseinnahmen) werden 

die Anteile verbucht. Aus den Salden der Ausgaben und Einnahmen ergeben sich die 

fortgeschriebenen Verrechnungskonten zu der Treuhandverwaltung. Der durch die Mit-

gliederversammlung genehmigte Jahresabschluss 2023 war vorgetragen. 

 

 

 
II. Die Prüfung 

 

Die in der Vermögensaufstellung 2024 genannten Vermögenswerte und Verbindlichkei-

ten wurden von uns anhand der Buchhaltung geprüft. Der ausgewiesene Verrechnungs-

saldo gegenüber der Treuhandverwaltung stimmte mit dem entsprechenden Gegenkon-

to bei der Treuhandverwaltung überein. Außerdem prüften wir die Erträge und Aufwen-

dungen anhand der Belege. Diese Prüfung konnte sich auf zahlreiche Stichproben bei-

den folgenden Prüfungsmaßnahmen beschränken: 

 

a) Vergleich Belege zur Buchhaltung, 

b) Vergleich Buchhaltung zum Beleg, 

c) formeller Inhalt der Belege. 

 

Im Rahmen der Gesamtprüfung fand zusätzlich eine Prüfung der Personalbezüge statt. 

Es ergaben sich keine Beanstandungen. Die geprüften Einnahmen und Ausgaben wa-

ren alle belegt. Die Vermögenswerte und Verbindlichkeiten sind durch entsprechende 

Gegenbelege und Bestätigungen nachgewiesen. 
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IV

 

C. Das Ergebnis  

 

 

Die vorstehend beschriebene Kassen- und Rechnungsprüfung für das Geschäftsjahr 

2024 hat zu keinen Beanstandungen geführt. Nach § 2 WPO erteilen wir daher folgende 

Bescheinigung: 

 

1. Die Buchführung und der Jahresabschluss entsprechen nach unserer pflichtmäßigen 

 Prüfung den Grundsätzen einer ordnungsgemäßen Rechnungslegung. 

 

2. Die formelle und materielle Überprüfung der Vermögensaufstellung und der Einnah-

men- und Ausgabenrechnung führte zu keinen Beanstandungen. 

 

3. Die stichprobenweise Prüfung der Buchhaltungsunterlagen einschließlich der Belege 

 für Personalaufwendungen ergab keine Mängel. 

 

 
 

 

Mannheim, den 05. Mai 2025 

 

 

 

                  Finanztreuhand Dr. Fluch & Partner GmbH 
            Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 
                  Steuerberatungsgesellschaft 

 
 
 
 
 
 
 
 

(Pentz) 
Wirtschaftsprüfer 
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- 1 -

€ €

A. Vermögenswerte

Guthaben bei der Treuhandverwaltung 20.414,84

Forderungen aus Mitgliederbeiträgen 2.750,00

Weinbestand und sonstige Vorräte 9,29

23.174,13

B. Verbindlichkeiten und Reinvermögen

Rückstellung für

Personalkosten 2.000,00

bAV 2.236,24

Reise- und Kfz-Kosten 2.900,00

Kfz-Erneuerung 550,00

Sonstige Verbindlichkeiten 5.500,45

Reinvermögen

Stand am 01.01.2024 10.747,72

Mehrung / Minderung 2024 -760,28

Stand am 31.12.2024 9.987,44

23.174,13

Vermögensaufstellung zum 31.12.2024
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€ € €

A. EINNAHMEN

Mitgliederbeiträge 92.355,31

Bankzinsen 528,89

GESAMTEINNAHMEN: 92.884,20

B. AUSGABEN

1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten 54.665,21

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 505,00

b) Bürokosten

Drucksachen 14,76

Porto und sonstige Versandausgaben 117,62

Telefon, Telefax und Internet 120,24

Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. el. Medien 7,75 260,37

c) Reise- und Kfz-Kosten 7.158,00

d) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 261,80

Vermischte Ausgaben 3.980,28

Versicherungen 458,31 4.700,39

e) Büroausstattung 190,51 12.814,27

EIGENAUSGABEN: 67.479,48

3. Beiträge an andere Organisationen

a) Bürogemeinschaft Neustadt 4.715,00

b) Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e. V. 21.450,00 26.165,00

GESAMTAUSGABEN: 93.644,48

Summe der Einnahmen: 92.884,20

Summe der Ausgaben: 93.644,48

Überschuss/Fehlbetrag: -760,28

Einnahmen- und Ausgabenrechnung für das Geschäftsjahr 2024
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Haushalts- Jahres- Etatüber-

plan betrag oder

(Soll) (Ist) -unterschr.

€ € €

A. EINNAHMEN
1. Grundbeitrag 62.500 62.500 0

2. Umsatzbezogener Beitrag 11.755 10.955 -800

3. Beitragspauschale BRB 18.900 18.900 0

4. Bankzinsen 0 529 529

GESAMTEINNAHMEN: 93.155 92.884 -271

B. AUSGABEN
1.   Persönliche Verwaltungsausgaben

Personalkosten (1) 54.700 54.665 -35

2.  Sachliche Verwaltungsausgaben

a) Hauskosten (Miete usw.) 500 505 5

b) Bürokosten

Drucksachen 150 15 -135

Porto und sonstige Versandausgaben 150 118 -32

Telefon, Telefax und Internet 250 120 -130

Zeitungen, Zeitschr., Bücher u. el. Medien 50 8 -42

c) Reise- und Kfz-Kosten 8.000 7.158 -842

d) Sonstige Kosten

Buch- und Rechnungsprüfung 300 262 -38

Vermischte Ausgaben 1.000 3.980 2.980

Versicherungen 500 458 -42

e) Büroausstattung 900 190 -710

(2) 11.800 12.814 1.014

EIGENAUSGABEN: (1-2) 66.500 67.479 979

3. Beiträge an andere Organisationen

a) Bürogemeinschaft Neustadt 5.270 4.715 -555

b) Bundesvereinigung Recycling-Baustoffe e. V. 24.000 21.450 -2.550

(3) 29.270 26.165 -3.105

GESAMTAUSGABEN: (1-3) 95.770 93.644 -2.126

Überschuss/Fehlbetrag: -2.615 -760 1.855

Gegenüberstellung der tatsächlichen Einnahmen und Ausgaben (Ist) und

der Haushaltsvoranschlagszahlen (Soll) für das Geschäftsjahr 2024
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Beitragssoll: €

1. Grundbeiträge: 62.500,00

2. Zusatzbeiträge:

1,00 ‰   von   5.355.310 €    (Umsatz 2023) 5.355,31

Höchstbeitrag (Abschneidegrenze 800.000,00 Umsatz) 5.600,00

3. Pauschalbeitrag an BRB 18.900,00

Effektives Beitragssoll: 92.355,31

Effektives Beitragsist: 89.605,31

Rückstand laufendes Jahr: 2.750,00

=  2,98 % vom Soll

- 4 -

Auszug aus der Beitragskartei

für das Geschäftsjahr 2024

Stand am 31.12.2024
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1. Geltungsbereich

(1) Die Auftragsbedingungen gelten für Verträge zwischen Wirtschafts-
prüferinnen, Wirtschaftsprüfern oder Wirtschaftsprüfungsgesellschaften 
(im Nachstehenden zusammenfassend �Wirtschaftsprüfer� genannt) und 
ihren Auftraggebern über Prüfungen, Steuerberatung, Beratungen in wirt-
schaftlichen Angelegenheiten und sonstige Aufträge, soweit nicht etwas 
anderes ausdrücklich in Textform vereinbart oder gesetzlich zwingend 
vorgeschrieben ist.

(2) Dritte können nur dann Ansprüche aus dem Vertrag zwischen Wirt-
schaftsprüfer und Auftraggeber herleiten, wenn dies vereinbart ist oder 
sich aus zwingenden gesetzlichen Regelungen ergibt. Im Hinblick auf 
solche Ansprüche gelten diese Auftragsbedingungen auch diesen Dritten 
gegenüber. Einreden und Einwendungen aus dem Vertragsverhältnis mit 
dem Auftraggeber stehen dem Wirtschaftsprüfer auch gegenüber Dritten 
zu.

2. Umfang und Ausführung des Auftrags

(1) Gegenstand des Auftrags ist die vereinbarte Leistung, nicht ein  
bestimmter wirtschaftlicher Erfolg. Der Auftrag wird nach den Grundsät-
zen ordnungsmäßiger Berufsausübung ausgeführt. Der Wirtschaftsprüfer 
übernimmt im Zusammenhang mit seinen Leistungen keine Aufgaben 
der Geschäftsführung. Der Wirtschaftsprüfer ist für die Nutzung oder 
Umsetzung der Ergebnisse seiner Leistungen nicht verantwortlich. Der 
Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sich zur Durchführung des Auftrags sach-
verständiger Personen zu bedienen.

(2) Die Berücksichtigung ausländischen Rechts bedarf � außer bei  
betriebswirtschaftlichen Prüfungen � der ausdrücklichen Vereinbarung in 
Textform.

(3) Ändert sich die Sach- oder Rechtslage nach Abgabe der abschlie-
-

tet, den Auftraggeber auf Änderungen oder sich daraus ergebende Folge-
rungen hinzuweisen.

(1) Der Auftraggeber hat dafür zu sorgen, dass dem Wirtschaftsprüfer 
alle für die Ausführung des Auftrags notwendigen Unterlagen und weite-
ren Informationen rechtzeitig übermittelt werden und ihm von allen Vor-
gängen und Umständen Kenntnis gegeben wird, die für die Ausführung 
des Auftrags von Bedeutung sein können. Dies gilt auch für die Unterla-
gen und weiteren Informationen, Vorgänge und Umstände, die erst wäh-
rend der Tätigkeit des Wirtschaftsprüfers bekannt werden. Der Auftragge-
ber wird dem Wirtschaftsprüfer geeignete Auskunftspersonen benennen.

(2) Auf Verlangen des Wirtschaftsprüfers hat der Auftraggeber die Voll-
ständigkeit der vorgelegten Unterlagen und der weiteren Informationen 
sowie der gegebenen Auskünfte und Erklärungen in einer vom Wirt-
schaftsprüfer formulierten Erklärung in gesetzlicher Schriftform oder einer 
sonstigen vom Wirtschaftsprüfer bestimmten Form zu bestätigen.

4. Sicherung der Unabhängigkeit

(1) Der Auftraggeber hat alles zu unterlassen, was die Unabhängigkeit 
der Mitarbeiter des Wirtschaftsprüfers gefährdet. Dies gilt für die Dauer 
des Auftragsverhältnisses insbesondere für Angebote auf Anstellung oder 
Übernahme von Organfunktionen und für Angebote, Aufträge auf eigene 
Rechnung zu übernehmen.

(2) Sollte die Durchführung des Auftrags die Unabhängigkeit des Wirt-
schaftsprüfers, die der mit ihm verbundenen Unternehmen, seiner Netz-
werkunternehmen oder solcher mit ihm assoziierten Unternehmen, auf 

wie auf den Wirtschaftsprüfer, in anderen Auftragsverhältnissen beein-
trächtigen, ist der Wirtschaftsprüfer zur außerordentlichen Kündigung des 
Auftrags berechtigt.

5. Berichterstattung und mündliche Auskünfte

Soweit der Wirtschaftsprüfer Ergebnisse im Rahmen der Bearbeitung des 
Auftrags in gesetzlicher Schriftform oder Textform darzustellen hat, ist al-
lein diese Darstellung maßgebend. Entwürfe solcher Darstellungen sind 

unverbindlich. Sofern nicht anders gesetzlich vorgesehen oder vertraglich 
vereinbart, sind mündliche Erklärungen und Auskünfte des Wirtschafts-
prüfers nur dann verbindlich, wenn sie in Textform bestätigt werden. Er-
klärungen und Auskünfte des Wirtschaftsprüfers außerhalb des erteilten 
Auftrags sind stets unverbindlich.

 
(Arbeitsergebnisse oder Auszüge von Arbeitsergebnissen � sei es im Ent-
wurf oder in der Endfassung) oder die Information über das Tätigwerden 
des Wirtschaftsprüfers für den Auftraggeber an einen Dritten bedarf der 
in Textform erteilten Zustimmung des Wirtschaftsprüfers, es sei denn, der 
Auftraggeber ist zur Weitergabe oder Information aufgrund eines Geset-

die Information über das Tätigwerden des Wirtschaftsprüfers für den Auf-
traggeber zu Werbezwecken durch den Auftraggeber sind unzulässig.

7. Mängelbeseitigung

(1) Bei etwaigen Mängeln hat der Auftraggeber Anspruch auf Nacherfül-
lung durch den Wirtschaftsprüfer. Nur bei Fehlschlagen, Unterlassen bzw. 
unberechtigter Verweigerung, Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der 
Nacherfüllung kann er die Vergütung mindern oder vom Vertrag zurück-
treten; ist der Auftrag nicht von einem Verbraucher erteilt worden, so kann 
der Auftraggeber wegen eines Mangels nur dann vom Vertrag zurücktre-
ten, wenn die erbrachte Leistung wegen Fehlschlagens, Unterlassung, 
Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit der Nacherfüllung für ihn ohne Inte- 
resse ist. Soweit darüber hinaus Schadensersatzansprüche bestehen, gilt 
Nr. 9.

(2) Ein Nacherfüllungsanspruch aus Abs. 1 muss vom Auftraggeber un-
verzüglich in Textform geltend gemacht werden. Nacherfüllungsansprü-
che nach Abs. 1, die nicht auf einer vorsätzlichen Handlung beruhen, ver-
jähren nach Ablauf eines Jahres ab dem gesetzlichen Verjährungsbeginn.

und dgl.) des Wirtschaftsprüfers enthalten sind, können jederzeit vom 
Wirtschaftsprüfer auch Dritten gegenüber berichtigt werden. Unrichtigkei-

enthaltene Ergebnisse infrage zu stellen, berechtigen diesen, die Äuße-
rung auch Dritten gegenüber zurückzunehmen. In den vorgenannten Fäl-
len ist der Auftraggeber vom Wirtschaftsprüfer tunlichst vorher zu hören.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist nach Maßgabe der Gesetze (§ 323 Abs. 1 
-

de, die ihm bei seiner Berufstätigkeit anvertraut oder bekannt werden, 
Stillschweigen zu bewahren, es sei denn, dass der Auftraggeber ihn von 

(2) Der Wirtschaftsprüfer wird bei der Verarbeitung von personenbezo-
genen Daten die nationalen und europarechtlichen Regelungen zum Da-
tenschutz beachten.

9. Haftung

(1) Für gesetzlich vorgeschriebene Leistungen des Wirtschaftsprüfers, 
insbesondere Prüfungen, gelten die jeweils anzuwendenden gesetzlichen 
Haftungsbeschränkungen, insbesondere die Haftungsbeschränkung des 
§ 323 Abs. 2 HGB.

(2) Sofern weder eine gesetzliche Haftungsbeschränkung Anwendung 

Anspruch des Auftraggebers aus dem zwischen ihm und dem Wirtschafts-
prüfer bestehenden Vertragsverhältnis auf Ersatz eines fahrlässig verur-
sachten Schadens, mit Ausnahme von Schäden aus der Verletzung von 

des Herstellers nach § 1 ProdHaftG begründen, gemäß § 54a Abs. 1  
Nr. 2 WPO auf 4 Mio. � beschränkt. Gleiches gilt für Ansprüche, die Dritte 
aus oder im Zusammenhang mit dem Vertragsverhältnis gegenüber dem 
Wirtschaftsprüfer geltend machen.

Allgemeine Auftragsbedingungen

für

 

Wirtschaftsprüfungsgesellschaften

vom 1. Januar 2024
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(3) Leiten mehrere Anspruchsteller aus dem mit dem Wirtschaftsprüfer be-
-

letzung des Wirtschaftsprüfers her, gilt der in Abs. 2 genannte Höchstbetrag 

(4) Der Höchstbetrag nach Abs. 2 bezieht sich auf einen einzelnen Scha-
densfall. Ein einzelner Schadensfall ist auch bezüglich eines aus mehreren 

-

Rücksicht darauf, ob Schäden in einem oder in mehreren aufeinanderfol-
genden Jahren entstanden sind. Dabei gilt mehrfaches auf gleicher oder 
gleichartiger Fehlerquelle beruhendes Tun oder Unterlassen als einheitliche 

rechtlichem oder wirtschaftlichem Zusammenhang stehen. In diesem Fall 
kann der Wirtschaftsprüfer nur bis zur Höhe von 5 Mio. � in Anspruch ge-
nommen werden.

(5) Ein Schadensersatzanspruch erlischt, wenn nicht innerhalb von sechs 
Monaten nach der in Textform erklärten Ablehnung der Ersatzleistung Klage 
erhoben wird und der Auftraggeber auf diese Folge hingewiesen wurde. Dies 
gilt nicht für Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzliches Verhalten zu-
rückzuführen sind, sowie bei einer schuldhaften Verletzung von Leben, Kör-

 
nach § 1 ProdHaftG begründen. Das Recht, die Einrede der Verjährung gel-
tend zu machen, bleibt unberührt.

(6) § 323 HGB bleibt von den Regelungen in Abs. 2 bis 5 unberührt.

(1) Ändert der Auftraggeber nachträglich den durch den Wirtschaftsprüfer 
geprüften und mit einem Bestätigungsvermerk versehenen Abschluss oder 
Lagebericht, darf er diesen Bestätigungsvermerk nicht weiterverwenden.

Hat der Wirtschaftsprüfer einen Bestätigungsvermerk nicht erteilt, so ist 
ein Hinweis auf die durch den Wirtschaftsprüfer durchgeführte Prüfung im  

in gesetzlicher Schriftform erteilter Einwilligung des Wirtschaftsprüfers und 
mit dem von ihm genehmigten Wortlaut zulässig.

(2) Widerruft der Wirtschaftsprüfer den Bestätigungsvermerk, so darf der 
Bestätigungsvermerk nicht weiterverwendet werden. Hat der Auftraggeber 
den Bestätigungsvermerk bereits verwendet, so hat er auf Verlangen des 
Wirtschaftsprüfers den Widerruf bekanntzugeben.

(3) Der Auftraggeber hat Anspruch auf fünf Berichtsausfertigungen. Weite-
re Ausfertigungen werden besonders in Rechnung gestellt.

(1) Der Wirtschaftsprüfer ist berechtigt, sowohl bei der Beratung in steuer-
lichen Einzelfragen als auch im Falle der Dauerberatung die vom Auftrag-
geber genannten Tatsachen, insbesondere Zahlenangaben, als richtig und 
vollständig zugrunde zu legen; dies gilt auch für Buchführungsaufträge. Er 
hat jedoch den Auftraggeber auf von ihm festgestellte wesentliche Unrichtig-
keiten hinzuweisen.

(2) Der Steuerberatungsauftrag umfasst nicht die zur Wahrung von Fristen 
erforderlichen Handlungen, es sei denn, dass der Wirtschaftsprüfer hierzu 
ausdrücklich den Auftrag übernommen hat. In diesem Fall hat der Auftrag-
geber dem Wirtschaftsprüfer alle für die Wahrung von Fristen wesentlichen 
Unterlagen, insbesondere Steuerbescheide, so rechtzeitig vorzulegen, dass 
dem Wirtschaftsprüfer eine angemessene Bearbeitungszeit zur Verfügung 
steht.

(3) Mangels einer anderweitigen Vereinbarung in Textform umfasst die lau-
fende Steuerberatung folgende, in die Vertragsdauer fallenden Tätigkeiten:

a) Ausarbeitung und elektronische Übermittlung der Jahressteuererklärun-
gen, einschließlich E-Bilanzen, für die Einkommensteuer, Körperschaft-
steuer und Gewerbesteuer, und zwar auf Grund der vom Auftraggeber 
vorzulegenden Jahresabschlüsse und sonstiger für die Besteuerung 
erforderlichen Aufstellungen und Nachweise

b) Nachprüfung von Steuerbescheiden zu den unter a) genannten Steuern

c) Verhandlungen mit den Finanzbehörden im Zusammenhang mit den 
unter a) und b) genannten Erklärungen und Bescheiden

d) Mitwirkung bei Betriebsprüfungen und Auswertung der Ergebnisse von 
Betriebsprüfungen hinsichtlich der unter a) genannten Steuern

e) Mitwirkung in Einspruchs- und Beschwerdeverfahren hinsichtlich der 
unter a) genannten Steuern.

Der Wirtschaftsprüfer berücksichtigt bei den vorgenannten Aufgaben die  

(4) Erhält der Wirtschaftsprüfer für die laufende Steuerberatung ein  
Pauschalhonorar, so sind mangels anderweitiger Vereinbarungen in Text-
form die unter Abs. 3 Buchst. d) und e) genannten Tätigkeiten gesondert 
zu honorieren.

(5) Sofern der Wirtschaftsprüfer auch Steuerberater ist und die Steuer- 
beratervergütungsverordnung für die Bemessung der Vergütung anzuwen-
den ist, kann eine höhere oder niedrigere als die gesetzliche Vergütung in 
Textform vereinbart werden.

(6) Die Bearbeitung besonderer Einzelfragen der Einkommensteuer, Kör-
perschaftsteuer, Gewerbesteuer und Einheitsbewertung sowie aller Fragen 
der Umsatzsteuer, Lohnsteuer, sonstigen Steuern und Abgaben erfolgt auf 
Grund eines besonderen Auftrags. Dies gilt auch für

a) die Bearbeitung einmalig anfallender Steuerangelegenheiten, z.B. auf 
dem Gebiet der Erbschaftsteuer und Grunderwerbsteuer,

b) die Mitwirkung und Vertretung in Verfahren vor den Gerichten der  
Finanz- und der Verwaltungsgerichtsbarkeit sowie in Steuerstrafsachen,

c) die beratende und gutachtliche Tätigkeit im Zusammenhang mit  
Umwandlungen, Kapitalerhöhung und -herabsetzung, Sanierung,  
Eintritt und Ausscheiden eines Gesellschafters, Betriebsveräußerung, 
Liquidation und dergleichen und

d) die Unterstützung bei der Erfüllung von Anzeige- und Dokumentations-

(7) Soweit auch die Ausarbeitung der Umsatzsteuerjahreserklärung als 
zusätzliche Tätigkeit übernommen wird, gehört dazu nicht die Überprüfung 
etwaiger besonderer buchmäßiger Voraussetzungen sowie die Frage, ob 
alle in Betracht kommenden umsatzsteuerrechtlichen Vergünstigungen 
wahrgenommen worden sind. Eine Gewähr für die vollständige Erfassung 
der Unterlagen zur Geltendmachung des Vorsteuerabzugs wird nicht über-
nommen.

12. Elektronische Kommunikation

Die Kommunikation zwischen dem Wirtschaftsprüfer und dem Auftraggeber 
kann auch per E-Mail erfolgen. Soweit der Auftraggeber eine Kommunika-
tion per E-Mail nicht wünscht oder besondere Sicherheitsanforderungen 
stellt, wie etwa die Verschlüsselung von E-Mails, wird der Auftraggeber den 
Wirtschaftsprüfer entsprechend in Textform informieren.

13. Vergütung

(1) Der Wirtschaftsprüfer hat neben seiner Gebühren- oder Honorarforde-
rung Anspruch auf Erstattung seiner Auslagen; die Umsatzsteuer wird zu-
sätzlich berechnet. Er kann angemessene Vorschüsse auf Vergütung und 
Auslagenersatz verlangen und die Auslieferung seiner Leistung von der vol-
len Befriedigung seiner Ansprüche abhängig machen. Mehrere Auftraggeber 
haften als Gesamtschuldner.

(2) Ist der Auftraggeber kein Verbraucher, so ist eine Aufrechnung gegen 
Forderungen des Wirtschaftsprüfers auf Vergütung und Auslagenersatz nur 
mit unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten Forderungen zulässig.

14. Streitschlichtungen

Der Wirtschaftsprüfer ist nicht bereit, an Streitbeilegungsverfahren vor einer 
Verbraucherschlichtungsstelle im Sinne des § 2 des Verbraucherstreitbei-
legungsgesetzes teilzunehmen.

Für den Auftrag, seine Durchführung und die sich hieraus ergebenden  
Ansprüche gilt nur deutsches Recht.
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